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Die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern
und von Arbeiterinnen in Werkſtätten mit Motorbetrieb

nach den Vorſchriften der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend die Jnkraftſetzung der im 8 154 Abſ. 3 derS dervroroang hetroffenen Beſtimmung, vom 9. Juli 1900 und der Pekanntmachung, betreffend die
Ausführungsbeſtimmungen des Bundesraths über die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und von

Arbeiterinnen in Werkſtätten mit Motorbetrieb, vom 13. Juli 1900 (R. G. Bl. S. 565 ff.
J. Unberührt von den Vorſchriften der Verordnung und der Bekanntmachung bleiben diejenigen

Werkſtätten mit Motorbetrieb, in welchen der Arbeitgeber ausſchließlich zu ſeiner Familie gehörige Perſonen
beſchäftigt. Jn dieſen Werkſtätten iſt die Beſchäftigung der zur Familie des Arbeitgebers gehörenden
Frauen und jugendlichen Perſonen in dem bisher zuläſſigen Umfange auch nach dem 1. Januar
1901 geſtattet.

II. Für die Motorwerkſtätten der Kleider und Wäſchekonfektion gelten vom 1. Januar 4901 ab
die Beſtimmungen der Verordnung, betreffend die Ausdehnung der 88 135 bis 136 und des z 139 b der
Gewerbeordnung auf die Werkſtätten der Kleider und Wäſchekonfektion, vom 31. Mai 1897 R. G. Bl. S. 459).

III. Für Bäckereien und Konditoreien, die mit Motoren betrieben werden, ohne daß ſie als
Fabriken anzuſehen ſind, treten mit dem 1. Januar 1901 folgende Vorſchriften neu in Kraft

1. 135 Abſ. 1 der Gewerbeordnung.) Kinder unter dreizehn Jahren dürfen in ſolchen
Werkſtätten überhaupt nicht, Kinder über dreizehn Jahre nur dann beſchäftigt werden, wenn
ſie nicht mehr zum Beſuche der Volksſchule verpflichtet ſind. S2. (8 137 Abſ. 4 der Gewerbeordnung.) Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre, die ein Haus-
weſen zu beſorgen haben, ſind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspauſe
zu entlaſſen, ſofern dieſe nicht mindeſtens ein und eine halbe Stunde beträgt.

3. (8 137 Abſ. 5 der Gewerbeordnung.) Wöchnerinnen dürfen während 4 Wochen nach ihrer
Niederkunft überhaupt nicht. und während der folgenden 2 Wochen nur beſchäftigt werden,
wenn das Zeugniß eines approbirten Arztes dies für zuläſſig erklärt.

Hinſichtlich der Aufſicht über die Ausführung dieſer Beſtimmungen gilt s 139 b der Gewerbe-
ordnung.8 Jm Uebrigen bewendet es für dieſe Werkſtätten bei den Vorſchriften der Bekanntmachung, betr

den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien, vom 4. März 1890 (R. G. Bl. S. 55).
IV. Für die nicht als Fabriken anzuſehenden Getreidemühlen mit Motorbetrieb, mit Ausnahme

derjenigen, in welchen ausſchließlich oder vorwiegend Dampfkraft verwendet wird, treten gleichfalls die
unter Ziffer III bezeichneten Beſtimmungen der Gewerbeordnung mit dem 1. Januar 1901 neu in Kraft.
Daneben behalten die Beſtimmungen der Bekanntmachung, betreffend den Betrieb von Getreidemühlen,
vom 26. April 1899 (R. G. Bl. S. 273) ihre Gültigkeit.

Für Getreidemühlen mit Motorbetrieb, in denen ausſchließlich oder vorwiegend Dampfkraft ver-
wendet wird, greifen, ſofern ſie nicht als Fabriken anzuſehen ſind, neben den Vorſchriften der Bekannt
machung vom 26. April 1899 die nachfolgend unter Ziffer V A. 1 und A. 23 aufgeführten Beſtimmungen
Platz.Der V. Auf alle anderen nicht unter die Ziffern J bis IV Abſ. 1 fallenden Werkſtätten mit Motor-
betrieb finden vom 1. Januar 1901 ab die Beſtimmungen der 88 135 bis 139 b der Gewerbeordnung in
dem nachſtehend näher begrenzten Umfange Anwendung, und zwar je nach der Art der als Triebkraft
benutzten elementaren Kraft oder des Betriebes entweder die Vorſchriften in Abſchnitt A oder diejenigen
in Abſchnitt B. Für die Motorbetriebe beider Gruppen kommt weiter in Betracht, wieviel Arbeiter in der
Regel in der Werkſtatt beſchäftigt werden, und bei den kleineren Motorwerkſtätten mit weniger als zehn
Arbeitern, ferner, ob der Betrieb dem Handwerk zuzurechnen iſt oder nicht.
A. Beſtimmungen für Werkſtätten mit Motorbetrieb, ſoweit als Triebkraft andere elemen
tare Kraft als ausſchließlich oder vorwiegend unregelmäßige Waſſerkraft benutzt wird, und
für alle Schleifer- und Polirerwerkſtätten der Glasz, Stein- und Merallverarbeitung mit

Motorbetrieb ohne Rückſicht auf die Art der benutzten Triebkraft.
1. Werkſtätten, in denen in der Regel zehn oder mehr Arbeiter beſchäftigt werden.

Auf dieſe Werkſtätten finden die Beſtimmungen der 88 135 bis 139b der Gewerbeordnung über
die Beſchäftigung von Kindern, jungen Leuten zwiſchen vierzehn und ſechzehn Jahren und von Arbeiterinnen
in Fabriken Anwendung. Dieſe größeren Motorbetriebe ſind daher hinſichtlich der Beſchäftigung der ge
ſchützten Perſonen den Fabriken nunmehr grundſätzlich gleichgeſtellt.

Eine Abweichung iſt für ſie nur inſofern zugelaſſen, als Kinder zwiſchen dreizehn und vierzehn
Jahren, die nicht mehr zum Beſuche der Volksſchule verpflichtet ſind, gleich den jungen Leuten zwiſchen
vierzehn und ſechszehn Jahren täglich zehn (ſtatt ſechs) Stunden beſchäftigt werden dürfen. Auch dieſe
Ausnahme greift jedoch nicht für die Schleifer- und Polirerwerkſtätten der Glas-, Stein und Metallver
arbeitung Platz, in denen die Beſchäftigung ſchulentlaſſener Kinder die Dauer von ſechs Stunden täglich
nicht überſchreiten darf. (Vgl. ferner Abſchnitt O.)

2. Werkſtätten, in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden,
Auf dieſe kleineren Motorbetriebe finden im Allgemeinen neben 88 139n, 139b der Gewerbeordnung

die 88 135 bis 138 des Geſetzes in der nachſtehend unter a aufgeführten Faſſung Anwendung. Für die-
jenigen Motorbetriebe mit weniger als zehn Arbeitern, welche als zum Handwerk gehörig angeſehen werden,
treten jedoch hinſichtlich der Beſchäftigung männlicher jugendlicher Arbeiter Knaben zwiſchen dreizehn und
vierzehn Jahren, die nicht mehr zum Beſuche der Volksſchule verpflichtet ſind, und junger Burſchen zwiſchen
vierzehn und ſechszehn Jahren) einzelne der letztgenannten Vorſchriften außer Anwendung. Das Nähere
hierüber ergiebt ſich aus den Beſtimmungen unter b.

32) Allgemeine Beſtimmungen.
1.) 135 der Gewerbeordnung.) Kinder unter dreizehn Jahren dürfen nicht beſchäftigt werden.

Kinder über dreizehn Jahre dürfen nur beſchäftigt werden, wenn ſie nicht mehr zum Beſuche der Volks-
ſchule verpflichtet ſind.

Die Beſchäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren und von jungen Leuten zwiſchen vierzehn
und ſechszehn Jahren darf die Dauer von zehn Stunden täglich nicht überſchreiten. Jn Schleifer- und
Polirerwerkſtätten der Glas-, Stein und Metallverarbeitung dürfen jedoch Kinder nicht länger als ſechs
Stunden täglich beſchäftigt werden.

2.) 136 der Gewerbeordnung.) Die Arbeitsſtunden der jugendlichen Arbeiter [Ziffer 1.)]
dürfen nicht vor fünfeinhalb Uhr Morgens beginnen und nicht über achteinhalb Uhr Abends dauern.
Zwiſchen den Arbeitsſtunden müſſen an jedem Arbeitstage regelmäßige Pauſen gewährt werden. Für
jugendliche Arbeiter, welche nur ſechs Stunden täglich beſchäftigt werden, muß die Pauſe mindeſtens eine
halbe Stunde betragen. Den übrigen jugendlichen Arbeitern muß mindeſtens entweder Mittags eine ein-
ſtündige ſowie Vormittags und Nachmittags je eine halbſtündige, oder Mittags eine einundeinhalbſtündige
Pauſe gewährt werden. Eine Vor und Nachmittagspauſe braucht nicht gewährt zu werden, ſofern die
jugendlichen Arbeiter täglich nicht länger als acht Stunden beſchäftigt werden und die Dauer ihrer durch
eine Pauſe nicht unterbrochenen Arbeitszeit am Vor und Nachmittage je vier Stunden nicht überſteigt.

Während der Pauſen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beſchäftigung im Werkſtattbetriebe
nicht geſtattet werden.

An Sonn und Feſttagen, ſowie während der von dem ordentlichen Seelſorger für den
Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht beſtimmten Stunden dürfen jugend-
liche Arbeiter nicht beſchäftigt werden.

Januar 1901. 141. Jahrgang

3.) 137 der Gewerbeordnung.) Arbeiterinnen dürfen nicht in der Nachtzeit von achteinhalb Volksſchule verpflichtet ſind.

Uhr Abends bis fünfeinhalb Uhr Morgens und am Sonnabend ſowie an Vorabenden der Feſttage nicht
nach fünfeinhalb Uhr Nachmittags beſchäftigt werden.

Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre darf die Dauer von elf Stunden
täglich, an den Vorabenden der Sonn und Feſttage von zehn Stunden, nicht überſchreiten.

Zwiſchen den Arbeitsſtunden muß den Arbeiterinnen eine mindeſtens einſtündige Mittagspauſe
gewährt werden.

Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre, welche ein Hausweſen zu beſorgen haben, ſind auf ihren
Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspauſe zu entlaſſen, ſofern dieſe nicht mindeſtens ein und eine
halbe Stunde beträgt.

Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht und während
der folgenden zwei Wochen nur beſchäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbirten Arztes dies für
zuläſſig erklärt.

Die Beſtimmungen im Abſ. 1, 2 finden auf Arbeiterinnen, welche in Badeanſtalten ausſchließ-
lich oder vorwiegend mit der Bereitung der Bäder und der Bedienung des Publikums beſchäftigt ſind,
keine Anwendung.

4.) 138 der Gewerbeordnung.) Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beſchäftigt
werden, ſo hat der Arbeitgeber vor dem Beginne der Beſchäftigung der Ortspolizeibehörde eine ſchriftliche
Anzeige zu machen. Jn der Anzeige iſt die Lage der Werkſtätte und die Art des Betriebes anzugeben.

Der Arbeitgeber hat dafür zu ſorgen, daß in den Werkſtatträumen, in welchen Arbeiterinnen oder
jugendliche Arbeiter beſchäftigt werden, eine Tafel ausgehängt iſt, welche in der von der Landes-Central-
behörde zu beſtimmenden Faſſung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Beſtimmungen über
die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeiterinnen und von Arbeitern enthält.

5.) Ueber die in Ziffer 3.) Abſ. 1, 2 feſtgeſetzte Zeit hinaus dürfen Arbeiterinnen über ſechszehn
Jahre an vierzig Tagen im Jahre beſchäftigt werden. Dieſe Beſchäftigung darf dreizehn Stunden täglich
nicht überſchreiten und nicht länger als bis zehn Uhr Abends dauern. Hierbei kommt jeder Tag in An-
rechnung, an welchem auch nur eine Arbeiterin über die nach Ziffer 3 zuläſſige Dauer der Arbeitszeit
hinaus beſchäftigt iſt.

Gewerbetreibende, welche Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre auf Grund der vorſtehenden Be
ſtimmungen über die in Ziffer 3.) Abſ. 1, 2 feſtgeſetzte Zeit hinaus beſchäftigen, ſind verpflichtet, ein Ver-
zeichniß anzulegen, in welches jeder Tag, an dem Ueberarbeit ſtattgefunden hat, noch am Tage der Ueber-
arbeit einzutragen iſt. Das Verzeichniß iſt auf Erfordern der Ortspolizeibehörde ſowie dem Gewerbe-
aufſichtsbeamten jeder Zeit vorzulegen.

65.) Für mehr als vierzig Tage im Jahre kann auf Antrag des Arbeitgebers eine Ueber-
beſchäftigung in dem aus Ziffer 5.) Abſ. 1 ſich ergebenden Umfange von der unteren Verwaltungsbehörde
geſtattet werden, wenn die Arbeitszeit für die Werkſtätte oder die betreffende Abtheilung der Werkſtätte
ſo geregelt wird, daß ihre tägliche Dauer im Durchſchnitte der Betriebstage des Jahres die regelmäßige
geſetzliche Arbeitszeit nicht überſchreitet.

Der Antrag iſt ſchriftlich zu ſtellen und muß den Grund, aus welchem die Erlaubniß beantragt
wird, die Zahl der in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das Maß der längeren Beſchäftigung ſowie den
Zeitraum angeben, für den dieſe ſtattfinden ſoll. Der Beſcheid der unteren Verwaltungsbehörde anf den
Antrag iſt binnen drei Tagen ſchriftlich zu ertheilen. Gegen die Verſagung der Erlaubniß ſteht die Be
ſchwerde an die vorgeſetzte Behörde zu.

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in denen die Erlaubniß ertheilt worden iſt,
ein Verzeichniß zu führen, in welches der Name des Arbeitgebers und die für den ſchriftlichen Antrag
vorgeſchriebenen Angaben einzutragen ſind.

Die untere Verwaltungsbehörde kann die Beſchäftigung von Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre,
welche kein Hausweſen zu beſorgen haben und eine Fortbildungsſchule nicht beſuchen, bei den in 8 105 e
Abſ. 1 der Gewerbeordnung unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten an Sonnabenden und Vorabenden
von Feſttagen Nachmittags nach fünfeinhalb Uhr, jedoch nicht über achteinhalb Uhr Abends hinaus ge-
ſtatten. Die Erlaubniß iſt ſchriftlich zu ertheilen und vom Arbeitgeber zu verwahren.

7.) Wenn Naturereigniſſe oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Werkſtätte unter-
brochen haben, ſo können Ausnahmen von den in Ziffer 1.) Abſ. 2, Ziffer 2.) und 3.). Abſ. 1 bis 3 vor
geſehenen Beſchränkungen auf die Dauer von vier Wochen durch die untere Verwaltungsbehörde, au
längere Zeit durch die höhere Verwaltungsbehörde zugelaſſen werden. Jn dringenden Fällen ſolcher A
ſowie zur Verhütung von Unglücksfällen kann die Ortspolizeibehörde ſolche Ausnahmen höchſtens au
die Dauer von zwei Wochen geſtatten.

Wenn die Natur des Betriebes oder Rückſichten auf die Arbeiter in einzelnen Werkſtätten es
erwünſcht erſcheinen laſſen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter oder der Arbeiterinnen in einer
anderen als der durch Ziffer 2.), 3.) Abſ. 1, 3 vorgeſehenen Weiſe geregelt wird, ſo kann auf beſonderen
Antrag eine anderweite Regelung hinſichtlich der Pauſen durch die untere Verwaltungsbehörde, im
Uebrigen durch die höhere Verwaltungsbehörde geſtattet werden. Jedoch dürfen in ſolchen Fällen die
jugendlichen Arbeiter nicht länger als ſechs Stunden beſchäftigt werden, wenn zwiſchen den Arbeitsſtunden
nicht Pauſen von zuſammen mindeſtens einſtündiger Dauer gewährt werden.

Die auf Grund vorſtehender Beſtimmungen zu treffenden Verfügungen müſſen ſchriftlich er-
laſſen werden.

b) Beſondere Beſtimmungen für Werkſtätten des Handwerks.
1.) Zum Handwerk im Sinne dieſer Beſtimmungen ſind zu rechnen die Betriebe der Bandagiſten,

Bandwirker, Böttcher, Buchbinder, Büchſenmacher, Bürſten- und Pinſelmacher, Drahtflechter, Drechsler
Stein-, Zink-, Kupfer- und Stahldrucker, Färber und Zeugdrucker, Feilenhauer, Feinmechaniker, Gerber
Glaſer, Gold und Silberarbeiter, Graveure, Handſchuhmacher, Hutmacher, Kammmacher, Klempner
Kürſchner, Kupferſchmiede, Meſſerſchmiede, Metallgießer, Metzger (Fleiſcher), Mühlenbauer, Muſikinſtrumenter
macher, Poſamentiere, Sattler (Riemer, Täſchner), Schiffbauer, Schloſſer, Grob- und Hufſchmiede, Schneider,
Schreiner (Tiſchler), Schuhmacher; Seifenſieder, Seiler, Stellmacher (Wagner, Radmacher), Tapezierer,
Töpfer, Tuchmacher, Uhrmacher, Weber.

Durch Verfügung des Regierungspräſidenten, für Berlin des Polizeipräſidenten, kann für ihren
Bezirk oder Theile deſſelben beſtimmt werden, daß gewiſſe Arten der vorbezeichneten Gewerbszweige,
welche nach den beſonderen Verhältniſſen des Bezirks nicht handwerksmäßig betrieben werden, nicht zun
Handwerk im Sinne der vorſtehenden Beſtimmung zu rechnen ſind.

2.) Für Werkſtätten des Handwerks mit Motorbetrieb, in denen in der Regel weniger als zehn
Arbeiter beſchäftigt werden, gelten im Allgemeinen gleichfalls die vorſtehend unter a Ziffer 1.) bis 7.)
aufgeführten Beſtimmungen. Mit Rückſicht auf das Halten und die Ausbildung der Lehrlinge finden
jedoch auf die Beſchäftigung männlicher jugendlicher Arbeiter (ſchulenklaſſener Knaben unter vierzehn
Jahren, junger Burſchen zwiſchen vierzehn und ſechszehn Jahen) in ſolchen Betrieben die folgenden Vor-
ſchriften keine Anwendung:

Ziffer a 1.) Abſ. 2 Satz 1 betreffend die Beſchränkung der Dauer der täglichen Beſchäftigung auf
zehn Stunden)

Ziffer a 2.) Abſ. 1, 2 (betreffend die Lage der Arbeitszeit und die Pauſen),
Ziffer a 4.) (betreffend die der Ortspolizeibehörde zu erſtattende ſchriftliche Anzeige und den Auszug
aus den Beſtimmungen über die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter

B. Beſtimmungen für Werkſtätten mit Motorbetrieb, in denen ausſchließlich oder vor-
wiegend unregelmäßige Waſſerkraft als Triebkraft beuntzt wird, Werkſtätten mit Waſſer
kraft) mit Ausnahme der Schleifer-? und Polirer- Werkſtätten der Glas-, Stein und

Metallverarbeitung.
Auf dieſe Werkſtätten finden neben 88 139 a, 139b der Gewerbeordnung die s 135 bis 139 des

Geſetzes in dem nachſtehend aufgeführten Umfange Anwendung:
1. Allgemeine Beſtimmungen.

1.) 135 Abſ. 1 der Gewerbeordnung.) Kinder unter dreizehn Jahren dürfen nicht beſchäftigt
werden. Kinder über dreizehn Jahre dürfen nur beſchäftigt werden, wenn ſie nicht mehr zum Beſuche der



e

z

Nummer 7. 1901.
Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“ Mittwoch, den 9. Januar.

2.) 136 Abſ. 1 Satz 1 und Abſ. 3, s 137 Abſ. 1 der Gewerbeordnung.) Die Arbeitsſtunden
der jugendlichen Arbeiter und der Arbeiterinnen dürfen nicht vor fünfeinhalb Uhr Morgens beginnen und
nicht über achteinhalb Uhr Abends dauern.

An Sonn und Feſttagen ſowie während der von dem ordentlichen Seelſorger für den
Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht und Kommunionunterricht beſtimmten Stunden dürfen jugendliche
Arbeiter nicht beſchäftigt werden.

3.) (S 137 Abſ. 4, 5 der Gewerbeordnung.) Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre, welche ein Haus
weſen zu beſorgen haben, ſind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspauſe zu entlaſſen,
ſofern dieſe nicht mindeſtens ein und eine halbe Stunde beträgt.

Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht und während
der folgenden zwei Wochen nur beſchäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbirten Arztes dies für
zuläſſig erklärt.

4.) (S 138 der Gewerbeordnung.) Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beſchäftigt
werden, ſo hat der Arbeitgeber vor dem Beginne der Beſchäftigung der Ortspolizeibehörde eine ſchriftliche
Anzeige zu machen. Jn der Anzeige iſt die Lage der Werkſtätte und die Art des Betriebes anzugeben.

Der Arbeitgeber hat dafür zu ſorgen, daß in den Werkſtatträumen, in welchen Arbeiterinnen
oder jugendliche Arbeiter beſchäftigt werden, eine Tafel ausgehängt iſt, welche in der von der Landes-
Centralbehörde zu beſtimmenden Faſſung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Beſtimmungen
über die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern enthält.

2. Beſondere Beſtimmungen für Werkſtätten, in denen in der Regel weniger als
zehn Arbeiter beſchäftigt werden.

5.) Jn dieſen kleineren Motorwerkſtätten dürfen Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre an vierzig
über achteinhalb UhrTagen im Jahre

beſchäftigt werden.
achteinhalb Uhr Abends beſchäftigt wird.
zeichniß ſinden entſprechende Anwendung.

Abends
Hierbei kommt jeder Tag in Anrechnung, an welchem auch nur eine Arbeiterin über

Die Beſtimmungen der Ziffer A. 2 a 5.) Abſ. 2 über das Ver-
Für mehr als vierzig Tage kann die Beſchäftigung bis zehn

hinaus bis ſpäteſtens zehn Uhr Abends

Uhr Abends unter entſprechender Anwendung der Beſtimmungen in Ziffer A 2 a 6.) Abſ. 1 bis 3 ge-
ſtattet werden.

Für Werkſtätten, in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden, kann,
wenn der regelmäßige Betrieb durch Naturereigniſſe oder Unglücksfälle unterbrochen iſt, oder wenn die
Natur des Betriebs oder die Rückſichten auf die Arbeiter es erwünſcht erſcheinen laſſen, die Beſchäftigung
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in der Zeit zwiſchen achteinhalb Uhr Abends und fünf
einhalb Uhr Morgens und die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter an Sonn und Feſttagen, ſowie während
der von dem ordentlichen Seelſorger für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunion-
unterricht beſtimmten Stunden unter entſprechender. Anwendung der Beſtimmungen in Ziffer A 2 a 7.)
geſtattet werden.

6.) Auf die Beſchäftigung männlicher jugendlicher Arbeiter in Werkſtätten des Handwerks
[((Ziffer A 2 b 1.)] mit Motorbetrieb, in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden,
finden die Veſtimmungen unter Ziffer B. I. 2.) Abſ. 1 und Ziffer B. I. 4.) keine Anwendung.

3. Für Motorwerkſtätten mit unregelmäßiger Waſſerkraft, in denen in der Regel zehn
oder mehr Arbeiter beſchäftigt werden,

regelt ſich die Gewährung von Ausnahmen von den unter Ziffer B. I. 2.) vorgeſehenen Beſchränkung der
Arbeitszeit nach Maßgabe der Vorſchriften in den 88 138a, 139 der Gewerbeordnung.

C. Von den auf Grund des 8 139a der Gewerbeordnung bisher vom Bundesrathe für einzelne
Fabrikationszweige erlaſſenen beſonderen Beſtimmungen ſindet auf die Motorwerkſtätten nur die Bekannt-
machung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung von Cigarren beſtimmten An-
lagen, vom 8. Juli 1893 (R. G. Bl. S. 218) Anwendung.

Auktion
im ſtädtiſchen Leihhauſe zu Merſeburg.

Mittwoch, den 6. Februar er.,
von 9 Uhr ab

der nicht eingelöſten Pfandſtücke von
84601 bis 85600, enthaltend Gold und
Silberſachen, Kleidungsſtücke, Federbetten,
Wäſche pp.

Die etwaigen Ueberſchüſſe können binnen
Jahresfriſt in Empfang genommen werden.

Merſeburg, den 8. Januar 1901.
Der Verwaltungsrath.

74 Zehender.
Der Krieg in Südafrika.
London, 7. Jan. Aus Kapſtadt

wird telegraphirt: 200 Buren zweigten ſich
von dem auf Fraſerburg marſchirenden
Kommando ab und rücken auf den Areyo-
Paß, einige Stunden von Piquetberh Road,
welches nur fünfzig Meilen von Kapſtadt
liegt. Dies liefert den poſitiven Beweis,
daß ſie von Koloniſten geführt werden.
Ein weiteres kleines Buren-Kommando über-
ſchritt den Oranjeflnß bei Sand Dritt und
marſchirt auf Jamestown. Das weſtliche
Kommando wurde geſtern in Calvinia er-
wartet. Die Rekrutirung von Leuten und
Pferden geht eifrig fort. Kitchener bedarf
aber außerdem mindeſtens vierzigtauſend
Mann neuer Truppen aus England.
—w—mö—ühö(ZJDoktor Kurt.

Erzählung von Emma Franz.
Nachdruck verboten.

(15. Fortſetzung.)
Einige Tage verſtrichen. Jn dem Zuſtande

Rasdorf's hatte ſich wenig verändert, ſeine
Geneſung ſchritt nicht ſo raſch vorwärts, als
er nach der Operation hoffte. Die große
Schwäche, welche den heftigen Aufregungen
gefolgt, wollte nicht weichen, ſeine Nerven
waren in hohem Grade angegriffen und eine
peinigende Unruhe hatte ſich ſeiner be-
mächtigt. Er wollte Oswald kaum von
ſeiner Seite laſſen. Auf ſeinen dringenden
Wunſch hatte Kurt die Sorge für ſeine
anderen Kranken meiſtentheils dem Arzte
des nächſten Städtchens und dem
Chirurgen von Alt-Buching, der eines großen
Vertrauens in der Umgegend genoß,
übergeben.

Eines Nachmittags waren die Baronin
und Helene nach dem Marktſlecken ge-
fahren, um dort einige Einkäufe zu
beſorgen.

Kurt ſaß in der Nähe des Kranken und
ſchrie b, während der Baron ſchlummerte;
dann lehnte er ſich zurück in den Seſſel und
ſtarrte in tiefe Gedanken verloren, vor
ſich hin.

So völlig verſunken war er in ſeine
Träumereien, daß er das leiſe, dann lauter
werdende Pochen an der Thür nicht vernahm
und ganz erſchrocken in die Höhe fuhr, als
dieſe ſich öffnete.

Politiſche Ueberſicht.
Deutſches Reich.

Berlin 7. Januar. (Hofnachrichten.)
Der Kaiſer empfing am Sonntag Mittag
12 Uhr 30 Minuten im Neuen Palais den
zum Unterſtaatsſekretär im Auswärtigen Amt
ernannten Herrn v. Mühlberg. Zur Früh-
ſtückstafel bei den Majeſtäten waren geladen
der Kronprinz und Hofbaurath Jhne. Um
2 Uhr 30 Min. empfing Se. Maj. den
Wirklichen Geh. Rath Dr. von Lucanus und
deu Architekten Ebhardt, welcher Pläne zum
Wiederaufbau der Hohkönigsburg vorlegte.
Zur Abendtafel waren keine Einladungen
mehr ergangen. Heute Vormittag hörte Se.
Maj. die Vorträge des Chefs des Civilkabinets
ſowie des Staatsſekretärs des Reichsmarine-
amts Vize Admirals Frhrn. v. Senden-Bibran.
Nachmittags legten die Kaiſerin und der
Kronprinz am Sarge der verewigten Kaiſerin
Auguſta im Mauſoleum zu Charlottenburg
einen Kranz nieder. Der Kaiſer hat ſich
eine leichte Erkältung zugezogen, die ihn an
das Zimmer feſſelt.

Ueber einen Fall des Duellzwangs
im Offizierkorps wird aus Köln wie
folgt berichtet: Drei Söhne hochachtbarer
Familien, deren perſönliche und private Ver-
hältniſſe auch nicht den geringſten Anlaß dar-
boten, ihre Aufnahme in das Reſerve-Offizier-
korps abzulehnen, hatten ſich als Vicefeld-
webel der Reſerve zur Wahl für das Offizier-
korps der Reſerve gemeldet. Darauf erfolgte
eine Feſtſtellung von Seiten des betreffenden

Offizierkorps, die u. a. ſich auf die Fragen er-
ſtreckte, ob die betreffenden Offizieraſpiranten
Mitglieder von katholiſchen Studentenkorpo-
rationen ſeien, die bekanntlich das Duell
prinzipiell verwerfen. Als dieſe Frage bejaht
wurde, kam die weitere Frage, ob ſie den
Duellzwang anerkennen wollten, was verneint
wurde. Die betreffenden Offizieraſpiranten
wurden dann gegen eine Minderheit nicht
gewählt. Auf ihre Beſchwerde beim Kriegs-
miniſter wurde die Nichtwahl annulliert. Es
beſteht nämlich eine Ordre, wonach die Re-
ſerveoffizier-Aſpiranten nicht vorher verpflichtet
werden ſollen, über ihre Stellung zum Duell
eine Erklärung abzugeben. Bei der jetzt vor
genommenen Neuwahl ſind jedoch die drei
Bewerber abermals durchgefallen. Die An-
gelegenheit ſoll, wie ſeitens des Centrums
angekündigt wird, im Reichstage zur Sprache
gebracht werden.

Lokales.
Merſeburg, 8. Januar.

Vollbahn nach Leipzig und Güter-
bahnhof. Jn dem Vortrage, den geſtern
Abend Herr Landesbau-Jnſpektor Salomon
im Hausbeſitzer-Verein hielt, erwähnte er u.
a., der ſ. Z. von ihm gemachte Vorſchlag, die
überſchüſſige Kraft einer elektriſchen Centrale
für den Betrieb einer Kleinbahn nach Dürren-
berg 2c. zu verwenden, hätte ſeinen Weg auch
nach Berlin in's Miniſterium geführt. Dort
ſei ihm eröffnet worden, die Bahnbehörde
plane eine Vollbahn von Merſeburg nach
Leipz:g, einmal um den Güterbahnhof in
Halle zu entlaſten, ſodann um der Strecke
Lauchſtädt- Querfurt c. neuen Verkehr zuzu-
führen. Daß der für Merſeburg neu projek-
tirte Güterbahnhof nach dem ſüdlichen Stadt-
theil kommen werde, ſei ſo gut wie ſicher.
Opfer dafür werde die Stadt Merſeburg wohl
bringen müſſen, doch ſei zu hoffen, daß der
Bahnfiskus ſeine Anſprüche nicht allzu
hoch ſtellen werde. Von der Führung einer
Trace der geplanten Vollbahn erwähnte der
Herr Redner Nichts.

Merſeburger Geſangbuch. Be-
kanntlich ſoll vom 1. April er. ab während
des Gottesdienſtes nur das Provinzial-
Geſangbuch zur Verwendung kommen, bezw.
es ſollen nur aus dieſem die Nummern an
der Tafel angebracht werden. Die Sache
war u. a. auch auf die geſtrige Tagesordnung
des HausbeſitzerVereins geſetzt worden, ſie kam
aber erſt nach Mitternacht zur Diskuſſion,
als die Gemüther von der Debatte über die
Centrale erhitzt waren und fand faſt
keine Beachtung mehr. Die meiſten An-
weſenden verließen den Saal, die wenigen
zurückgebliebenen ſtimmten dem Antrage des
Herrn Hirſchfeld zu, es noch für 5 Jahre
bei dem bisherigen Modus in den hieſigen
Kirchen zu belaſſen.

Landwirthſchaftlicher Kreisverein.
Jn der „Reichskrone“ fand geſtern Nachmittag
eine außerordentlich ſtark beſuchte Verſammlung
ſtatt, in welcher Herr Oekonomie Rath
von Mendel-Steinfels einen einſtündigen
Vortrag hielt, der äußerſt beifällig aufgenommen
wurde. Wir kommen wegen Platzmangels
erſt in der nächſten Nummer darauf zurück.

Ein junges Mädchen in grauem Reiſekleide,
einen runden Strohhut mit grünem wallenden
Schleier auf dem reichen dunkelblonden Haar,
einen ſchweren Reiſeſack am Arm ſtand auf
der Schwelle. Die Wangen der Kommenden
waren ſtark geröthet, ihre großen, dunkel-
blauen Augen hefteten ſich mit dem Aus-
druck angſtvoller Spannung nach dem Him-
melbette.

Ueber Kurt's Züge glitt eine leichte
Erregung; er erhob ſich und trat ihr entgegen.

Fräulein Hortenſe, ſagte er leiſe, ſich vor
ihr beugend.

Die junge Dame nickte mit dem Kopf.
Wie ſteht es, mit meinem Vater? hauchte

ſie, ſind Sie ſein Arzt? können Sie mir be-
richten? darf ich nicht ſogleich in ſeine Nähe?

Er ſchläft, ſprach Kurt in flüſterndem Ton;
treten wir hinaus ins Vorzimmer.

Hortenſe gehorchte; er folgte ihr und lehnte
die Thüre zu, die in die Krankenſtube führte.

Sind wir jetzt ſicher, daß er uns nicht hören
kann fragte das Mädchen.

Ganz ſicher, entgegnete Oswald, wenn wir
unſere Stimmen nicht zu laut erheben.

Nun, ſo ſagen Sie mir offen und aufrichtig,
wie es um meinen Vater ſteht, iſt er wirklich
ſchwer krank? Jſt wenig Hoffnung, ihn zu
retten

Er iſt ſchwer krank, das iſt nicht zu leugnen,
erwiderte Kurt, aber ich hoffe, daß er geneſen
wird.

Und man hat mir verſchwiegen, abſichtlich
verſchwiegen, daß ſein Zuſtand bedenklich iſt!
rief Hortenſe; man ließ mich während der

Zeit ſeiner Anweſenheit im Pachthof in dem
Glauben, daß nur ein leichtes Unwohlſein
ihn dort feſthielt. Erſt der letzte Brief der
Mutter gab mir Nachricht von der wahren
Lage der Dinge.

Und darauf reiſten Sie ſogleich hierher,
Fräulein?

Ja, ſogleich, ſagte Hortenſe, indem ihreWangen
ſich noch höher färbten; hätte ich vielleicht
warten ſollen, bis der einfältige alte Richard
alle Koffer und Kiſten gepackt und ſich in
einer Woche erſt auf den Marſch gemacht?
Jch habe in Eile dieſen Reiſeſack mit der
nöthigſten Wäſche verſehen und bin bei
Nacht und Nebel zur Eiſenbahn gelaufen.
Mir that es leid, daß ich ihr den Schreck
verurſachen mußte, wie wird ſie außer ſich
geweſen ſein, als ſie beim Erwachen meine
Flucht bemerkte! Jch fuhr raſtlos weiter,
bis ich vor zwei Stunden in dem Städtchen
D** anlangte, mir war es unmöglich, bei
dem Bahnhof einen Wagen zu erobern, der
mich hierher gebracht hätte, und zu Fuß
mußte ich mit dieſem Sack belaſtet den weiten
Weg zurücklegen.

Und nun halten Sie noch immer dieſen
ſchweren Sack feſt, ſagte Kurt freundlich,
indem er ihn in Empfang nahm und ihn
auf den Stuhl am Fenſter legte. Wollen
Sie ſich ſchon des Plaids und des Hutes
entledigen? Sie ſind erhitzt und hier iſt es
nichts weniger als warm.

Jch erſticke vor Hitze, rief Hortenſe und riß
heftig an dem gewürfelten Tuche, das ihre
Schultern umſchlang. Die Franſen waren
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Städtiſche Elektriſche Centrale.
Merſeburg, 8. Januar.

Auf geſtern Abend hatten der Hausbeſitzer-
Verein und der Verein für ſtädtiſche Jntereſſen
eine Verſammlung einberufen, zu welcher auch
die Stadtverordneten und die Gewerbtreibenden
eingeladen worden waren. Die Stadtverord
neten hatten in der Mehrzahl der Einladung
Folge geleiſtet, während die Gewerbtreibenden
nur ſpärlich vertreten waren. Ueberhaupt
war die Verſammlung nicht ſonderlich beſucht,
doch wohnte ihr als Gaſt ein Vertreter des
Magiſtrats, Herr Stadtrath Jahrmann,
bei, der allerdings im Laufe der Debatte das
Wort nicht ergriff. Daß wir bezüglich der
ganzen Angelegenheit im Dunkeln tappen
und vor Allem auch nicht wiſſen, wie der
Magiſtrat im jetzigen Stadium der Dinge zu
der Sache ſteht, wurde im Laufe der Debatte
deutlich hervorgehoben. Durch die 2ſtündigen
Debatten zog ſich wie ein rother Faden die
Sentenz: Schafft uns den Nachweis, daß ein
Bedürfniß für eine Centrale vorliegt, dann
wollen wir die Sache ſchon unterſtützen. Bei
dieſer Gelegenheit möge hervorgehoben werden,
daß Auskunft darüber nicht gegeben werden
konnte, wie ſtark denn vorausſichtlich die Zahl
der Anſchließenden ſein werde? Es wurden
die Zahlen 70 bezw. 50 genannt, doch erhob
ſich dagegen inſofern Widerſpruch, als Herr
Gaudig ſeine damals gegebene Unterſchrift
annullirte und Herr Barth erklärte, ihm
ſeien mehrere Herren bekannt, die zwar
damals unterſchrieben hätten, aber ſich nicht
anſchließen würden. Die Herren Geiſe und
Petzold wieſen darauf hin, daß Elektrizität
als Dauer-Beleuchtung ſechsmal ſo theuer ſei,
als Gasglühlicht, und daß auf eine größere
Zahl von Dauer-Licht-Konſumenten wohl
ſchwerlich zu rechnen ſei. Eins ſcheint uns
die geſtrige Verſammlung klar geſtellt zu
haben Die Groß-Jnduſtrie hierſelbſt iſt bereits
mit Elektrizität verſehen, ſie ſcheidet alſo als
Konſumentin aus, die Klein-Gewerbtreibenden,
die ſehr ſpärlich erſchienen waren, verhielten
ſich direkt ablehnend. Als Konſumenten
würden, ſoweit Elektrizität für Kraftzwecke
in Betracht kommt, ſomit nur die mittleren
Gewerbtreibenden übrig bleiben.

Wir glauben auch noch hervorheben zu
ſollen, daß eine Reihe von Rednern den
Standpunkt vertrat, man möge die ganze
Sache einem Unternehmer üherlaſſen, ja einer
der Herren Stadtverordneten meinte, eine
eigene ſtädtiſche Centrale ſei jetzt Modeſache,
und da wolle Merſeburg doch auch mitmachen.

Die Stimmung wegen eines Privat-
Unternehmens war ſo günſtig, daß der an-
weſende Herr Steckner, welcher ein
Berliner Konſortium an der Hand hat,
mehr als das Ohr der Verſammlung gehabt
hätte, wenn er imſtande geweſen wäre, näher
anzugeben, welche Bedingungen die Geſell-
ſchaft ſtelle, reſp. biete? Wir halten es nicht
für ausgeſchloſſen, daß man ſchließlich doch
noch auf ein privates Unternehmen zurück-
greift. Der Einwand des Herrn Dresdner,
daß die Verträge, welche der Stadt in dieſer
Richtung bereits vorgelegen haben, nicht
günſtig geweſen ſeien für die Stadt, erſcheint
uns nicht ſtichhaltig, weil die Stadt es in der
Hand hat, jederzeit eine neue Konkurrenz

an einem Knopf ihres Kleides hängen ge-
blieben.

Mit Ungeſtüm werden Sie nichts erreichen,
ſagte Kurt und ſchob ſanft ihre ſchmalen
leidenſchaftlich arbeitenden Finger zurück.
Laſſen Sie mich mein Glück verſuchen.

Befremdet, faſt erzürnt, blickte Hortenſe
Kurt an, aber ſie ließ ihn gewähren.

Er hatte ſchnell und ruhig die Franſen
losgelöſt und legte den Plaid zu dem Reiſe-
ſack.

Und nun will ich Jhnen genauen Bericht
über das Befinden des Herrn Barons geben,
ſprach der junge Mann, nachdem das Mädchen
auch den Hut und den Schleier den übrigen
Effekten beigeſellt und, ohne einen Blick in den
Spiegel zu thun, ſich auf einen der eichenen
Stühle niedergelaſſen hatte.

Mit vor Erregung leuchtenden Augen
lauſchte ſie ſeinem Beſcheid.

Als er geendet, ſprang ſie raſch von ihrem
Platze auf.

O, es iſt unerhört, unerhört, wie man
gegen mich verfahren, rief ſie; ich war wie
vom. Blitz getroffen, als der letzte, ſogenannte
vorbereitende Brief in meine Hände gelangte.
Während ich getanzt, Klavier geſpielt und
Landparthien gemacht, rang mein Vater mit
dem Tode,; ſelbſt jetzt noch hatte ich gehofft,
ihn in einem anderen Zuſtand zu finden, als
derjenige iſt, den Sie mir ſchildern.

(Fortſetzung folgt.)
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Nummer 7. 1901. Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“ „Mittwoch, 9. Januar.
auszuſchreiben. Dafür iſt das „Kreisblatt“ dann über auf das Projekt einer elektriſchen Herr Geiſe meint, die Stadt hätte, ſtatt Er hatte eine gaößere Wunde am Kopfe und
wiederholt eingetreten. Erſt wenn ein Centrale. Merſeburg ſtehe demnächſt vor immer nur die Ueberſchüſſe der Gas Anſtalt lag ſteif gefroren in ſeinem Blute. Ob er
ſchlägige Verhandlungen ergeben würden
was wir aber nicht glauben! daß die
Stadt auf die zu ſtellenden Bedingungen
unmöglich eingehen könne, erſt dann würden
wir die Zeit für gekommen halten, mit dem
Gedanken eines privaten Unternehmens
endgültig zu brechen. Bis dahin halten wir
ihn aufrecht.

Das Projekt, eine ſtädtiſche Centrale, und
zwar bald zu errichten, fand Befürworter nur
in den Herren Dresdner und Hartung.
Wenn wir auch bezüglich ſtädtiſchen oder
privaten Betriebs auf einem diametral
entgegengeſetzten Standpunkt ſtehen, als beide
genannte Herren, ſo müſſen wir ihnen doch in
einem Punkte beipflichten. Die Herren
ſagten das „Kreisblatt“ hat Gleiches
wiederholt ſchon früher geſagt wenn man
Gewerbe in Merſeburg anſiedeln wolle, ſo
müſſe man den Anſiedelungs-Luſtigen Etwas
bieten, und dazu gehöre eine Centrale.
Ganz richtig. Auf der andern Seite wurde
darauf hingewieſen, daß die Verkehrs-
Kommiſſion bisher ſo gut wie Nichts erreicht
habe, und eben, weil es uns ungewiß er-
ſcheint, ob Anſiedelungsluſtige, ſelbſt wenn
ſie hier eine Centrale vorfänden, ſich hier
niederlaſſen und auch hier bleiben würden,
treten wir dafür ein, daß zunächſt eine
Centrale nicht-ſtädtiſchen, ſondern privaten
Charakters in's Leben gerufen werde. Wenn
man ſchon von vornherein, auf Grund von
Zahlenangaben des ſachverſtändigen Herrn
BauJnſpektors Salomon darüber debat-
tiren muß, was man zu Sommerszeiten mit
der Centrale anfangen ſolle, ſo iſt das wenig
ermuthigend für einen ſtädtiſchen Betrieb, an
dem ſchließlich jeder Steuerzahler mehr oder
weniger intereſſirt iſt.

Wir preiſen das gütige Schickſal, welches
uns vor der Centrale mittelſt Gas bewahrt
hat und auch vor der andern Centrale, welche
das Stadtverordneten-Kollegium vor etwa
Jahresfriſt beſchloß. Heute ſind die ſtädtiſchen
Körperſchaften bei einem Projekt angelangt,
das ſie glauben, mit 178 000 Mark in's
Leben rufen zu können, während das regierungs-
ſeitig abgelehnte Projekt allmählich auf etwas
über 300 000 Mark ſich ausgewachſen hatte.

Herr Görling meinte, die Sache mit der
Centrale fange an, langweilig zu werden,
man möge ſich doch endlich ſo oder ſo ent-
ſcheiden, bei dem jetzigen Stande der Dinge
könnten die Jntereſſenten nur leiden. Das
hat das „Kreisblatt“ früher wiederholt geſagt
und wiederholt auf Ausführung durch einen
Privaten gedrängt, indeſſen vergeblich. Es
iſt ganz zutreffend, daß unter dem Zeichen der
Verzögerung der Jntereſſent ſchließlich die
gute Laune verliert und ſich lieber auf Gas
einrichtet.

Wie iſt nun der Stand der Dinge heute?
Die geſtrige Verſammlung war ein Meinungs-
Austauſch, und es iſt ſehr wohl möglich, daß
der Verlauf derſelben eine gewiſſe Wirkung
ausübt. Wir ſind in dieſer Beziehung aller-
dings nicht allzu optimiſtiſch, wenn wir uns
die Dinge aus dem Vorjahre gegenwärtig
halten. Wie iſt es nun heute? Der Magiſtrat
wird, wie es als wahrſcheinlich auch geſtern
Abend hingeſtellt wurde, mit einer neuen
Vorlage kommen, wonach die Centrale
178 000 Mark koſtet. Stimmt das Stadt-
verordneten-Kollegium zu, ſo geht die Sache
ihren inſtanzenmäßigen Gang. Geſetzt nun,
es würde Ernſt, wie lange Zeit würde ver-
ſtreichen bis zur Fertigſtellung? Die Kanali-
ſation ſteht vor der Thür! Herr Steckner
erklärt, die hinter ihm ſtehende Geſellſchaft
würde, wenn die Konzeſſion im Frühjahr
ertheilt würde, im Herbſt Alles fix und fertig
haben. Das bleibt doch auch zu berückſichtigen!

Wir laſſen nun den Bericht über den
Verlauf der Verſammlung folgen:

Herr Bau Jnſpektor Salomon hielt
zunächſt einen Vortrag über das Weſen der
Elektrizität, die damit in Verbindung
ſtehenden techniſchen Ausdrücke c. und leitete

großen Ausgaben für Kanaliſation und
Kaſernenbau, außerdem werde es bei Neu-
Anlage des Güterbahnhofs Opfer bringen
müſſen. Andererſeits bringe die Verlegung
der Garniſon mancherlei Einbuße mit ſich
für den Geſchäftstreibenden und die Haus-
beſitzer; die letzteren würden theilweiſe aus
ihren großen Wohnungen zwei kleinere
machen müſſen. Alle dieſe Dinge koſteten
dem Einzelnen Geld, und da frage es ſich
doch, ob denn auch noch Mittel aufgewendet
werden ſollten für eine elektriſche Centrale?
Darüber, wie viele Jntereſſenten ſich an-
ſchließen würden, fehle jede zuverläſſige
Unterlage. Er ſei der Anſicht, man möge
noch warten, bis der neue Güterbahnhof
fertig geſtellt ſei. Mit Rückſicht auf den
letzteren halte er auch dafür, daß es beſſer
ſei, eine Centrale nicht auf dem ſ. Z. von
Herrn Dietrich gekauften Platze zu errichten,
ſondern am Nulandtsplatze. Daß dort die
Waſſerverhältniſſe ungünſtige ſein könnten,
glaube er nicht. Nehme man an, es würden
ſich etwa 70 Jntereſſenten für Kraft und
Licht anſchließen, ſo ſei der Bedarf an
elektriſchem Strom noch immer ein ſo minimaler,
daß man damit rechnen müſſe, denſelben noch
für andere Zwecke abzugeben. Vorläufig fehle
es aber hieran. Er ſei deshalb auch durchaus
nicht dagegen, daß man das ganze Riſiko
einem Privaten überlaſſe, und er würde mit
Herrn Steckner, welcher Verhandlungen mit
ihm gepflogen, weiter verhandelt haben, wenn
dieſer im Stande geweſen wäre, der Stadt
beſtimmte Unterlagen für einen abzuſchließenden
Vertrag zu machen. Soweit er unterrichtet
ſei, wolle die Kommiſſion des Stadtverord-
neten Kollegiums jetzt eine Centrale, die
178,000 Mk. koſten würde, es ſollten die Kilo-
watt-Stunde Licht 60 Pfennige, Strom zu
Kraftzwecken 20 Pfg. koſten. Herr Dresdner
iſt gegen Vertagung, ebenſo ganz entſchieden
gegen die Uebertragung an einen Privaten.
Wenn die ſtädtiſche Centrale ſich tragen,
bezw. einen Ueberſchuß abwerfen ſolle, ſo be-
nöthige man einen Konſum von 100 Pferde-
kräften. Das Steckner'ſche Jnſtitut gebe 40
Pferdekräfte ab, darüber hinaus könne es nicht.
Jhm ſei es nicht zweifelhaft, daß die 100
Pferdekräfte zuſammen kämen. Gegen den
von Herrn Dietrich gekauften Platz laſſe ſich
abſolut Nichts einwenden. Herr Stadtver-
ordneter Petzold erklärt, er ſei nicht etwa
ein prinzipieller Gegner einer Centrale über-
haupt, aber er halte dafür, daß momentan.
ein Bedürfniß für Merſeburg nicht vorliege.
So weit er gehört, hätten Mehrere, die ſ. Z.
das Cirkular unterſchrieben, ſich inzwiſchen
eines Anderen beſonnen. Man möge angeſichts
der zu erwartenden großen Ausgaben doch
nur das unbedingt Nothwendigſte ſchaffen.
Herr Görling meint, die Sache mit der
elektriſchen Centrale fange nachgerade an,
langweilig zu werden. Er ſei der Anſicht,
daß endlich einmal ein definitiver Entſchluß
gefaßt werden müſſe. Sei man mifßtrauiſch,
ob die Stadt ihre Rechnung finde, ſo überlaſſe
man die Sache einem Privaten, aber eine
Centrale zu bauen, ſei eine Nothwendigkeit.
Wolle man warten, bis ſich ein unbedingtes
Bedürfniß herausſtelle, ſo könne man warten
bis in alle Ewigkeit, jedes neue Unternehmen,
welcher Art immer, trage ein gewiſſes Riſiko
in ſich, wer das nicht in Kauf nehmen wolle,
komme nie zur Ausführung. Herr Frauen-
heim glaubt in der geringen Betheiligung
an der Verſammlung ſeitens der Klein-
Gewerbtreibenden ein Zeichen dafür zu ſehen,
daß ſie von der ſtädtiſchen Centrale Nichts
wiſſen wollten; ſie hätten ſchon jetzt nicht
genug zu thun, was ſolle erſt werden, wenn
Motore angeſchafft würden? Der ohnehin
harte Konkurrenzkampf würde ſich nur noch
verſchärfen, und wenn Herr Petzold geſagt
habe, wer ſich einen Motor anſchaffe, würde
noch größer werden, wer das nicht könne,
der würde unterdrückt werden, ſo könne er
(Redner) nur zuſtimmen. Er ſei dafür, daß
die Gas- Anſtalt vergrößert werden müſſe.

Kirchennachrichten.

Dom. Getauft: Franz Arthur
Joachim, S. des Müſikdirigenten Hummel.

Getraut: der Korbmacher F. A.
Kunth mit Frau E. B. geb. Bühnert.

Stadt. Getauft: Max Reinhold
Otto, S. des herrſchaftl. Dieners Jauckus;
Richard Karl, S. des Formers Doſtlebe.

Getraut: der Kaufmann in Halle
a. S. W. Wetterling mit Frau H. geb.
Polſter; der Zahntechniker F. K. Körner
mit Frau M. M. Kuckuk hier; der Fabrik-
arbeiter F. O. Lohkämper mit Frau A.

anſtalt

helm, S. des Kanzliſten Auermann; Karl
Alfrd, S. des Modelltiſchler Müller.
Getraut:

Nietleben Johannes Konſtantin
Karl Roſtock mit Frau Anna Franziska
geb. Munzer; der Geſchirrführer Guſtav
Hermann Berghold mit Frau Anna
Louiſe geb. Richter.

Donnerſtag, den 10. Januar:
ſtunde im Altersheim.

Neumarkt. Getauft: Martha Helene,
T. des Handarb. Schatz; Friedrich Wil
helm, S. des Handarbeiter Ackermann.

Beerdigt: die Wittwe Prenz in

der Sekretär bei der Jrren-

verwendet.

einzuſtecken, längſt für eine Erweiterung des
Rohrnetzes ſorgen ſollen, dann würde ſie jetzt
nicht vor großen Ausgaben für dieſen Zweck
ſtehen. Elektriſches Licht ſei ſechsmal ſo
theuer, als Gasglühlicht, und für Dauer-
Beleuchtung halte er das elektriſche Licht, eben
wegen ſeines hohen Preiſes, für ungeeignet.
Große Etabliſſements, wie beiſpielsweiſe die
Brühl'ſche Terraſſe in Dresden, verwendeten
Gaslicht, er halte eine Centrale für Merſeburg
für verfrüht, wolle man aber durchaus eine
haben, ſo möge man ſie zunächſt
einem Privaten überlaſſen. Herr Hilde-
brandt iſt durchaus gegen eine ſtädtiſche
Centrale. Herr Möllnitz meint, wenn
Herr Dresdner 7000 Mark Ueberſchuß heraus-
rechne, ſo ſei es vielleicht nicht ohne
Jntereſſe, einmal zu hören, was denn Herr
Steckner der Stadt für Bedingungen ſtelle
Herr Steckner entgegnet, ſeit 21 Jahren
petitioniere er, daß man ihm eine entſprechende
Konzeſſion ertheilen möge. Ein Berliner
Konſortium ſtehe hinter ihm, aber er könne
bei der Stadt nichts erreichen und er vermöge
ſich auf Grund der beſtehenden Verhältniſſe
nicht auszudehnen. Er habe eine Konzeſſion
auf 25 Jahre nachgeſucht, die Hauptbedingung
des Vertrags-Entwurfes ſei, daß in dieſer
Zeit ausſchließlich die Stadt berechtigt ſein
ſolle, das Werk käuflich zu übernehmen und
weiter zu führen. Komme es zu einer Ueber-
nahme, ſo würde eine Kommiſſion die näheren
Modalitäten feſtzuſetzen haben. Herr Petzold:
Er kenne eine Reihe von Städten, die Centralen
in eigener Regie betrieben, auf die Rentabilität
ſeit Jahren, aber noch immer vergeblich
warteten. Herr Hartung: Er halte den
Standpunkt des Herrn Frauenheim nicht
für richtig. Man müſſe nicht nur auf die Ge-
werbetreibenden Rückſicht nehmen, welche
ſchon in Merſeburg wohnten, ſondern auch
auf ſolche, welche ſich hier erſt anſiedeln
wollten. Weshalb ſollte man denn nicht
trachten, ſolche Leute hierher zu ziehen, die
ihre Produkte von hier aus exportirten?
Bisher könne man denſelben wenig bieten,
ſei eine Centrale da, ſo ändere ſich das. Er
ſei für eine ſtädtiſche Centrale. Herr Hirſch-
feld: Es ſei be'lagenswerth, wie man mit
Herrn Steckner umſpringe. Man klage über
ſein Licht. Ja, wiſſe der Mann denn, woran
er eigentlich ſei? Könne man es ihm ver-
denken, wenn er keine Hand mehr rühre,
ſeine Anlage zu verbeſſern? Man ſchädige
denſelben in ſeiner Exiſtenz und in ſeinem
Kredit. Das Beſte wäre es, man überlaſſe
die Anſtalt Herrn Steckner. Den gekauften
Platz halte er (Redner) für unglück-
lich gewählt. Es ſprechen noch gegen die
ſtädtiſche Centrale, bezw. gegen eine baldige
Erbauung derſelben die Herren: Gaudig,
Teichmann, Salomon, Frauenheim,
Heyne, Petzold, Barth. Der Letztere
bringt den Antrag ein, die Angelegenheit zu
vertagen bis nach Fertigſtellung der
Kanaliſation. Dieſer Antrag wird mit
großer Mehrheit angenommen.

Mit Bezug auf eine dieſer Tage im „Kreis-
blatt“ enthaltene Notiz, daß bei Entſtehung eines
etwaigen Defizits für die elektriſche Centrale das
letztere wahrſcheinlich durch Zuſchläge zur Ge-
werbeſteuer müßte gedeckt werden, erklärte geſtern
Herr Stadtverordueter Dresdner in der Dis-
kuſſion, das ſei ein Undiug. Wir haben infolge
deſſen Veranlaſſung genommen, obwohl wir die
Notiz nicht leichtfertig hinausgegeben hatten, uns
an geeigneter Stelle zu erkundigen und erfahren,
daß eine derartige Vertheilung von Zuſchlägen auf
Grund der 88 55 und 56 des Kommunal-Steuer-
Geſetzes zuläſſig ſei, daß die Notiz im Prinzip
etwas Unrichtiges nicht enthalte, daß im Gegen-
theil in der Praxis wiederholt in gedachtem Sinne
entſchieden worden ſei.

Provinz und Umgegend.
Querfurt, 7. Jan. Vorgeſtern wurde

von dem Abdeckereibeſitzer Beck der frühere
Gensdarm Vogel, der in einem einſamen Ge-
höfte Stunde vor unſerer Stadt allein
wohnte, vor der Hausthür todt aufgefunden.

gefallen iſt und ſich an einem Steine ge-
ſchlagen hat oder ob ein Mord vorliegt, iſt
noch nicht ermittelt worden; doch iſt erſteres
anzunehmen. Geſtern iſt eine Gerichts
kommiſſion mit dem Kgl. Kreisphyſikus bei
der Leiche geweſen und hat die Ueberführung
in die hieſige Leichenhalle angeordnet.

Naumburg a. S., 6. Jan. Einem
hieſigen Hausbeſitzer fiel es auf, daß er
ſeine Mietherinnen, zwei ältere aus dem
Elſaß zugezogene Damen, einige Tage nicht
zu Geſicht bekam. Als er die Wohnungs-
thür der beiden verſchloſſen fand, auch keinen
Einlaß erhielt, wurde die Thür gewaltſam
geöffnet, worauf man in zwei Ecken eines
Zimmers zuſammengekauert die beiden Damen
in äußerſt erſchöpftem Zuſtande vorfand.
Angeblich haben ſie bei dem Berliner Bank-
krach ihr Vermögen verloren und in ihrer
Verzweiflung darüber den Entſchluß gefaßt,
gemeinſam zu ſterben. Sie hatten bei der
Kälte in dem ungeheizten Zimmer, ohne
Nahrung zu ſich zu nehmen, ſchon einige
Tage zugebracht. Sie wurden ſofort zur
Pflege nach dem Krankenhaus gebracht, doch
iſt eine der Damen bereits geſtorben.

Nordhauſen, 7. Jan. Der am Abend
des 4. ds. Mts. aus dem hieſigen Gefängniß
entwichene Sträfling Guſtav Hornig (er hat
in Strümpfen mittels eines im Gefängnißhofe
ſtehenden Brettes die Mauer erklettert und
von dieſer den Abſprung glücklich ausgeführt)
iſt ſofort in ein dem Gefängniſſe gegenüber-
liegendes Haus geſchlichen und hat ſich in
demſelben nach Ablegung ſeiner Gefangenen-
kleidung vollſtändig und gut gekleider (mit
grüner Joppe, ſchwarzer Hoſe, grünem Hute).
Sodann hat er bei einem Althändler den ge-
ſtohlenen Winterüberzieher verkauft und ſich
mit einem Theile des Erlöſes in einem
hieſigen Reſtaurant an Speiſe und Trank
erquickt. Seitdem iſt der Flüchtling ſpurlos
verſchwunden.

Wittenberg, 6. Januar. Die Fiſcher-
innung in Kleinwittenberg, früher die Amts-
fiſcherei, hat das Jahrhunderte alte Privile-
gium der Ffiſchereigerechtigkeit in den fis-
kal'ſchen Gewäſſern hier, in der Elbe und den
mit dieſer in Verbindung ſtehenden Gewäſſern,
und nahm als ſelbſtverſtändlich an, daß ihr
auch die Eisnutzung von dieſen Waſſerflächen
zuſtehe, die in ihrem Privilegium wohl nur
deshalb nicht erwähnt iſt, weil das Eis vor
Jahrhunderten noch keinerlei Werth für die
verſchiedenen Gewerbe hatte. Die Jn-
nung hatte die Eisnutzung im vorigen
Winter an einen Unternehmer verpachtet, ſtieß
damit aber auf den Widerſpruch der Aufſichts-
behörde, welche die Verpachtung unterſagte.
Auf die dagegen eingereichte Beſchwerde der
Jnnung hat die Regierung geſtern derſelben
ihre Entſcheidung mitgetheilt, daß der Jnnung
thatſächlich die Eisnutzung von den fiskaliſchen
Gewäſſern zuſteht, und ſie dieſelbe folglich
auch verpachten kann. Die nächſte Folge
dieſer Entſcheidung wird nun ſein, daß alle
die Fleiſcher, Brauer und Landwirthe, die ſeit
Neujahr Hunderte von Fuhren Eis einge-
fahren haben und ſich des prächtigen und
„billigen“ Eiſes freuten, ihre Eisernte nach-
täglich bezahlen müſſen.

Wetterbericht des Kreisblattes.
9. Januar: Trübe, kalt, häufig Niederſchläge,

windig.
e

Aus dem Geſchäftsverkehr.

Hausens n
Kasseler Hafer -Kakao.

Unentbehrlich für

Gemüſe- und Kraftſuppen,
Bouillon-Kapſeln,
Gluten-Kakao,

Stets friſch zu haben bei Hax Faust, Burgſtraße.

e

An Haushaltungsgeld ſpart die Hausfrau, welche die
-Produkte: Maggi zum Würzen,

Freundl. Wohnung,
1. Etage, 3 gr. Zimmer, Küche und
Zubehör an ruhige Miether zum

Bibel- Von Freitag, den 11. d. Mts., ſteht ein friſcher Transport
W hochtragende und neumilchende

Preiſe von 400 Mk. per 1. April
zu vermiethen. Freundl. ruhige
ParterreWohnung mit Garten,
4 gr. Zimmer, 1 Kammer, Küche
und Zubehör zum Preiſe von 450
Mk. per ſofort oder ſpäter zu ver-L. A. geb. Fleiſcher hier. Beerdigt: Venenien, die Ehefrau des Fabrikarb.

S Kuühr mit Kälbern
die älteſte T. des Werkmeiſters Trommer, Werner. e S miethen. Zu erfragen in der Exped.der Handarb. Petri er Stelle ſucht, verlange unſere f bei mir preiswerth zum Verkauf. (70 d. Blattes. (20onnerſtag, Vorm. 9 Uhr. Vertheilung All Vak „Liſte.“ 4 Sdes Forberger'ſchen Legats an Arme, „Allgem. Vakanzen-Liſte. J. Heinrich. Schafſtädt

Altenburg. Getauft: Friedrich Wil- W. Hirſch Verlag, Mannheim.
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Holz- Auktion.
Dienſtag, d. 15. d. Mts.,

von Vorm. 11 Uhr ab,
ſollen in meinem Grundſtücke Nr. 18

in Wallendorf
35 Stck. ſtarke Küſtern Stämme,

desgleichen 25 Stück
ſchwächere Küſtern Stämme,

12 Stüch Eſchen Stämme
u. 1 Partie Haufen Breunhol;
meiſtbietend verkauft werden.

75) Franz Ratseh.
Bekanntmachung.

Die Lieferung von 44 t Erbſen
frei Magazin, Konſervenfabrik Mainz,
ſoll im Termin, den 21. Jan. 1901,
Vorm. 10 Uhr, im Geſchäftszimmer
der unterzeichneten Fabrikverwaltung
vergeben werden.

Geeignete Unternehmer, welche als
lieferungsfähig bekannt oder im
Termin ſich darüber auszuweiſen
vermögen, wollen ihr Angebote
mit der Aufſchrift: „Angebot aufLieferung von Hülſenfrüchten vor
her einſenden oder im Termins-
zimmer vor Beginn des Termins
abgeben.

Die Lieferungsbedingungen, welche
auch die Vorſchriften für das An-
gebot und das Verdingungsverfahren
enthalten, liegen bei der unterzeich-
neten Fabrikverwaltung und den
Proviantämtern zu Frankfurt a. M.,
Münſter i. W., Erfurt und Magde-
burg zur Einſicht aus. Außerdem
können dieſelben gegen Einſendung

von 50 Pfg. in Marken bezogen

werden. (69Mainz, den 5. Januar 1901.
Kgl. Verwaltung der Armee-

Konſervenfabrik.

Militär
Stammrollen

varräthig in der
Kreisblatt-Druckerei.

werden vom 2. bis 1
von 9--1 Uhr und

Die Zinſen für S
5. Januar 1901 in den Stunden

3——-5 Uhr gezahlt;
Zinſen werden dann dem Kapital zugeſchrieben.

Merſeburg, den 28. Dezember 1900. 533)Vorſchuß- Verein zu Merſeburg.
Cirgeteas t mit beſchränkter Haftpflicht.

Spareinlagen
nicht abgehobene

pianos
(zuletzt Paris 1900)

hervorragend in Ton und Konstruktion.
Anfertigung

von Pianos in jeder gewünschten Stilart.
Entwürfe kostenlos.

G. Dürr. r 7 R. Heyne.

preisgekrönte

Hypotheken- Gelder
i. jed. Höhe, jederzeit zahlbar, auf Acker
zu billigſtem Zinsfuß auszuleihen d

Bankgeſchäft in
Halberſtadt.h. herber

800,000 Marke
unkündbare (52

W Institutsgelder e
zu billigſten Sätzenauf Acker aus zuleihen durch

Ernst Haassengier Co.
alle a. S.

Zwei
t möbl. Fimmer

ſofort oder ſpäter zu vermiethen.Näheres in der Exped. d. Bl.

Julius Krumbhol,
Muſikdirektor a. D., (41

Fohannisstrasse 7.,
ertheilt gründlichen Unterricht für
Piano, Violine, Violoncello,

Blasinſtrumente.

Weissenfelserstr. No. 20
iſt die 2. Etage beſtehend aus
3 Stuben, Küche und Zubehör,Preis Mk. 270,00 P. 1. April zu
yermirthen. Beſichtigung Nachm.

—-4 Uhr. Näheres 1. Etage daſelbſt.

Jn beſter Gegend Hannovers
ein 32 Morgen gr. Hof
incluſive Jnventar und 68 Zucker
aktien offerirt mit ca. 100000 M.

Anzahlung (71

Aufruf
zu Gaben für die Armenküche.

Die Armenküche iſt am 3. d. M.
wieder eröffnet worden und ttheilt
jetzt ſchon täglich über 100 Portionen
Eſſen aus. Wir bitten herzlich
und dringend um Gaben zur Er-
haltung derſelben während der Winter-
monate. Geld, Kartoffeln, Hülſen
früchte, Fleiſch, Speck, Brennmaterial
ſind die Dinge, um die wir bitten,
Wir hoffen zuverſichtlich, daß uns
die Gaben wieder ebenſo reichlich
zufließen werden, wie in den Vor-
jahren, ſeit wir im Winter 1891/92
die ſegensreiche Einrichtung der
Armenküche in's Leben treten laſſen
konnten. Die Geldſpenden bitten
wir an die unterzeichnete Vorſitzende
des vaterländiſchen Frauenvereins,
die Naturalien aber direkt in die
„Krippe“ ſenden zu wollen.

Für den Vorſtand des
vaterländiſchen Frauenvereins.

A. V. Diest, Vorſitzende.
Zu- und Abgangs-listen,

Ciquidationen
für Mitglieder d. Einſchätzungs

Kommiſſion,
Voranschlag

vorräthig in der
Kreisblatt-Druckerei.

Verein der bastwirthe
von Merseburg u. VUmgegend.

Freitag, den 11. Januar,
Nachm. 3 Uhr:Monats- Versammlung

in Müller's Hötel.
Tagesordnung Stiftungsfeſt.

Der Vorſtand.

Stadt- Theater Halle a.
Mittwoch, den 9. Januar,

Nachm. Zu Uhr:
Vorſtellung bei kleinen Preiſen.

Zum letzten Male:

e Frau Holle.Abends 7 Uhr:
Oberun, e der n

Tivoli.
Mittwoch, den 9. Januar,

Abends 8 Uhr
Viertes Winter-

Abonnements -Concert,
ausgeführt vom Trompeterkorps
des Thür. Huſ.-Reg. Nr. 12.

Dirigent: Stabstrompeter Pein:
Billets im Vorverkauf à 40 Pf.

bei den Herren Kaufleuten Heinr.
Schultze jum., kleine Ritterſtraße,
K. Hennicke, Bahnhofſtraße,
E. Wolff, Roßmarkt, Welzel“
Domplatz, Kundt, Unteraltenburg,
A. Dietzold, Cigarrenhdlg., Dom 1,

An der Kaſſe 50 Pf.

Reichskrone.
Donnerſtag, d. 10. Jan. 1901:

Operetten- „Abent,
ausgeführtvon der ganzen todtkaſele

Lehrlingsgeſuch.
Einen Lehrling mit guten Schul-

kenntniſſen, welcher eventl. auf
Wunſch das letzte Jahr Ausbildung
bei der Conſum-Genoſſenſchaft in
Halle a. S. erhält, ſucht zu Oſtern

dieſes Jahres (73Lancdw. Consum- Verein
E. G. b. H., Merſeburg.

Betriebs Anmeldungen
vorräthig in der

Jackets

c

Tiscoh,
ſind auf die

Krage

Beweis

BDeotte ra
I Hälfte des wirklichen Werthes herabgeſetzt.

HenSteraen.eder Gegenstand wird aus dem Schaufenster verabreicht.

Adolf S Hannover.

Die Preise für

Abendmärntel,
Kleiderſtoffe,

alle a. S., Leipziger Strasse (am Leipziger Thurm).

Liei. b

Für die Redaktion verantwortlich Rudolf Heine. Druck und Verlag von Rudolf Heine in Merſeburg.
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Kreisblatt-Druckerei.

Coſtumes,

aeehe
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